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Der Grundrechte-Report zur Lage der Bür­

ger- und Menschenrechte in Deurschland 

wurde für das Jahr t998 nach dem erSten Re­

port für das Jahr 1997 zum zweiten Mal er­
stattet. An die fünfzig Aurormnen und Au­

toren haben kup,e, knackige Berichte zum 

Stand der Grund- und Menschenrechte in 
Deutschland verfaßt, Diese wurden den Arti ­

keln des Grundgesetzes zugeordnet, so daß 

der Report analog zu den Grundrechten der 
deutschen Verfassung gegliedert ist. Dabei 

beschränken sich die Verfasse r nicht auf die 

Art. 1 bis 19, sondern auch zu den Art. 20, 

20 a, 23, oder - selbstverständlicher -

Art, 103, 104 wird ein Lagebericht verfaßt. 
Diese Vorgehensweise hat zur Folge, daß 

ein umfassendes Bild der Verwirklichung -
oder besser - Nicht-Verwirklichung der 

Grundrechte in Deutschland entworfen 
wurde, Die erörterten Themen reichen vom 

Asylrecht bis zur Zwangsarbeit (im National­

sozialismus) bzw, deren Enrschädigung; von 

der Freiheit vor Arbeitseinsätzen und für 

(Schüler-)Zeirungen über die Gleichheit der 
Geschlechter durch Frauenförderung und der 

Ungleichheit von Ausbndern in »uner­

wünschten« bi nationalen Ehen und in der 

Kriminalstatistik bis Zur staatlichen "Fü r­

sorge«-pflicht oder Gewährleisrungspflicht, 
erörtert am Beispiel der Nichcgewährleisrung 

von angemessenem Wohnraum für Obdach­
lose und der psychoso:<ialen Konsequenzen 

dieser Situation. So liefert der Report einen 

:<icmlich umfassenden Uberblick über die 

rechtspolicisch aktuellen Probleme oder d.ie 

Probleme der Gnmdrechtsgewährleistung in 
der sozialen Praxis, 

Die Breite der Themen erforderte es offen­

sichtlich, die einzelnen Lageberichte im Um­
fang zu beschränken, was notwendig au f Ko­

sten der Tiefe gehen mußte. Das ist grund­

sätzlich hinzunehmen, bzw. zu begrüßen, 

solange die Kürze nicht zu Defiziten in der 
Argumenration führt , Solche treten in den 

Lageberichten auf und müssen auftreten, 

wenn der wertungsgebu ndene theoretische 

Hintergrund nicht gekl.ärr und gleichsam als 

allgemein oder konsensual vorausgesetzt 

wird, Tatsächlich besteht in dieser Gesell­

schaft ein solcher Konsens aber nicht und 

die politischen Auseinandersetwngen finden 

gerade um diese Hinrergrund-Wertungen 
statt. 

Dazu ein Beispiel: Burkhard Hirsch berichtet 

über die Telefonüberwachungen im Rahmen 

strafrechtlicher Ermittlungen, betroffen ist 
Art, 10, der auch das Fernmeldegeheimnis ga­

ranriert, Das Abbören von Telefonen zum 
Zwecke der Strafverfolgung ist unrer den Vor­
aussetzungen des § looa und loob StPO auf­

grund richterlicher Anordnung möglich, 

Hirsch stellt nun fest, daß das Zahlenmarerial 

in der BRD unzureichend sei, Der Bundes­

justizminister gab die Zahl der Anordnungen 

einer Teicfonüberwachung im Jahr [996 mit 

1798 (ohne Ba-Wü mir ca. 360 Anordnungen) 
an. Dagegen hat die Bundesregierung nach 

Angaben der N etzbetreiber für das gleiche 

Jahr die Zahl mit 6428 Anordnungen bezif­
fert, Dies sei, konstatiert Hirsch, eine uner­

klärbare Differenz (S, (3)). Die Zahlen an 

sich sagen aber nichrs über die Lage des 
Grundrechts aus, schon ga r nicht bei Unge­
wi{lheit daruber, welche Zahl richtig ist. Eine 

Lagebeurteilung will Hi rsch deshalb über den 
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Vergleich mit anderen Staaten herstellen. Das 
ist offenbar schwierig. wenn keine genauen 
Zahlen vorliegen, zumal das Zahlenmaterial 
auch in anderen Staaten (Frankreich und Ita­

liea), so Hi.rsch, ebenso dürftig ist. Für die 
USA kommt Hirsch zu dem Ergebnis, daß es 
bei einer dreifachen Bevölkerungszahl weni­
ger als ein Fünftel der hierzulande üblichen 
Abhörrnaßnahmen gebe (S. IJ 5). Dabei legt er 
- ohne nähere Begründung - die Angaben der 
Telefongesellschaften, nicht diejenige des 
Bundesjusrizminjsteriums zu Grunde. 
Die WertungsprobJeme liegen bei diesem Bei­
spiel auf unterschiedlichen Ebenen. Zunächst 
stellt sich das Zahlenproblem: von welchen 
Zahlen ist auszugehen? Zweitens stellt sich 
das Problem, ob die USA der Maßstab sein 
können. Eine wirkliche Lagebeurteilu.ng wäre 
nur möglich, wenn man die Abhörmaßnah­
men pro Kopf in verschiedenen Ländern ver­
gleicht. Weiter steUt sich als Problem die Be­
wertung von Abhörmaßnahmen im Vergleich 
zu anderen Mitteln der Strafverfolgung. Dann 
kommen nämlich Zweifel auf, ob die USA als 
Vorbild dienen können, da sie in anderen Zu­
sammenhängen nicht gerade als Garant einer 

liberalen Strafrechtspoliti.k dastehen. Es steUt 
sich die Frage, ob der restriktive Um~ang mit 
Abhörmaßnahmen erkauft wird durch den 
weniger restriktiven Einsatz anderer Metho­

den, wie 7... B. undercover agents. dem allge­
meinen Abhören von Wohnungen U$W.? 

Wenn ja. welches ist dann aus der Perspektive 
der Grundrechte die günstigere, schonendere 
Methode? Schließlich bleibt die innerdeut­
sche Wertungsfrage, ob und wieweit die Kri­
minalitätsbekämpfung auf Abhöraktionen 
angewiesen ist, was zumindest die l\1ehrzahl 
der Innenpolitiker und Polizeirepräsentanten 
behaupten. Damit ist die grundsätzliche Wer­
rungsfrage angesprochen: im Zweifel für die 
Freiheit oder für die ~innere Sicherheit«? 
Der Grundrechte-Report richtet sich - auch 
in anderen Teilen - an Anhänger der ersten 
Option, für solche ist er informativ und be­
stärkt sie in ihrer Präferenzsetzung. Für die 
anderen, die Vertreter von law and order, 
dürfte er nicht überLeugend wirken, delUl 
aus dem Sein, dem Aufzeichnen von Ent­
wicklungen folgt nicht zwangsläufig ein Sol­
len. Und das SoUen ergibt sich eben nicbt 
eindeutig aus den Grundrechten, sondern 
aus der (diskursiven) Auseinandersetzung 
um deren normativen Gehalt. 
Der vorangegangene Grundrcchte-Repon 
aus dem Jahre t997 hat u.a. den großen 

Lauschangriff zum Schwerpunkt, was sicher­
lich berechtigt war, da hier - nach der Ande­
rung des Art. ,6 GG - einer der schwerwie­
gendsten Eingriffe in den Grundrechtsschutz 
stattgefunden hat. Schwerpunkt im Grund­
rechte-Report 1998 sind Kompelenzerweile­
rungen der PoLizei und deren Auswirkungen 
auf Grundrechte oder faktische Grundrechts­
verstöge durch die Polizei. Poter-Alexis AI­
brecht führt in das Thema ein durch einen der 
Gliederung nach Grundrechten vorangestell­
ten Bericht mit dem Titel »Feindbild Orga­
nisierte Kriminalität - Brechstange gegen 
Freiheitsrechte(c. Es finden sich dalUl Berichte 
zum »PolizeiJichen Dalendschungel in Eu­
ropa. (Busch), zu .. Mutmaßlichen Übergrif­
fen von Polizei beamten« (Maier-Borst) zur 
polizeilichen KriminalStatist.ik (Rhode), 
zum großen LauschangriIf (Beehtold), zur 
»polizeilichen Wohnungsdurchsuchung« 
(Kant), zu Europol (LiskenIMokros) und 
)tverdeckten Ermittlern ... (Gössner), zur »po­
lizeilichen Hörfalle« (Weßlau) und zur .Prä­
ventionsfalle« (Mahr), zur Schleierfahndung 

. (Denninger) und schließlich - angrenzend -
zur Hauptverhandlungshaft (Soost), zur Ge­
walt in Gefängnissen (Feest) sowie zwei Be­
richte zu »hoheitlichen VerrufserkIärungeo«( 
durch den Verfassungsschutz (Kunast und 
Seifert). Die Schwerpunktsetzung, die sich 
aus der Menge der Beiträge ergibt, ist sicher­
lich gerechtfertigt; Die schlimmsten Verbre­
chen und die brutalste Unterdrückung wurdc 
in Deutschland mit Hilfe der staatlichen 
Machtapparate organisiert und potentiell 
steht dem Staat weiterhin der gefährlichste 
Machtapparat zur Verfügung, so daß 'wach­
samkeit geboten ist. 
Gleichzeitig ist diese Schwerpunktsetzung (in 
bei den Berichten) aber auch sehr traditioneU 
in einem zweifachen Sinne: sie spi.egelt das 
traditionelle Grundrechtsverständnis als libe­
rales Abwehrrecht gegen den Staat wider und 
sie knüpft an die Tradition von Bürgerrechts­
bewcgungen, an das traditionelle Verständnis 
liberaler lnnen- und Rechtspolitik an, was -
ich betone es noch einmal- auch eine Berecb­
tigung hat. Nun muß natürlich das .. Aber. 
kommen: Verglichen mit dem staatlichen und 
privaten Umgang m.it Ausländern; verglichen 
mit der Menschenrechtslage von Ausländern 
in Deutschland erscheinen die potentiellen 
oder realen GrundrechtSbeeinträchtigungen 
von Deurschen als »peanurs «. . Der Umgang 
mit Ausländern hat in DeutSchland Formen 
angenommen, die beständig - bei der lägli-
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ehen Zeitungslekriire - Anlaß zu schlechtem 
Gewissen geben können. 
Nun bleibt diese Situation im Grundrechte­
Report nicht unerwähnt. Berichtet wird über 
die Visumspflicht für ausländische Kinder 
(Weber), die Probleme für Ausländer, die 
nicht aus den G 7-Staaten oder europa kom­
men, Deutsche nur besuchen (Finckh) über 
die Probleme der binationalen Eheschüeflung 
(Manemann) oder die »ungleiche Behand­
lung« von Ausländern durch die Polizei und 
schließlich gibt es auch drei Berichte über die 
Asyl praxis (Burkhardt, Kalthegener, Neu­
mano), die aber die dort vorhandenen Pro­
bleme nicht a.nnähernd vollStändig erfassen, 
u. a. weil sie jeweils sehr spezifische Perspek­
tiven einneh.men. 
Begreift man Grundrechte auch als Teilhabe­
rechte und als Grundlage für Schutzpflichten 
für den Staat, muß man auch die Frage Stellen, 
ob ausreichend Anstrengungen umernorn­

men werden, um die zum Alltag gewordenen 

gewaluätigen Angriffe auf Ausländer zu ver­
hindern - selbStverständlich nicht nur durch 
polizeiliche Maßnahmen. Und es stellt sich 
die Frage, ob und wie effektiv gegen Diskri­
minierungen von Ausländern im täglichen 
Leben vorgegangen v,.;rd und dies nicht nur 
durch formale Rechtsgleichheit. Es ist ein 
Problem, wenn über Dumpinglöhne für aus­
ländische Arbeiter insbesondere in der Bau­
branche fast ausschließüch unter dem Blick­
winkel des Schutzes der heimischen Bauindu­
strie oder der deutschen Bauarbeiter 

diskutiert wird. Solche Fragen geraten bei 
einem sozialstaatlichen Grundrechtsver­
sländnis in den Blick und müßten zwangs­
läufig zu einer Verschiebung der Schwer­
punktsetzung führen. 
Ei_ne weitere Bemerku.ng aus der Perspektive 
eines sozialstaatlichen Grundrechrsverständ­

nisses: Der Lagebericht beginnt mit »Refle­
xionen eines Verfassungsva(ers«. genauer mit 
Reflex.ionen des letzten noch lebenden Mit­
glieds des Parlamentarischen Rates. Hanns­
heinz Bauer macht sich das Sozia!s(aats- und 
Demokratiegebot unter den Bedingungen 
von Umemebmenskonzentration und gna­
denloser Weltmarktkonkurrenz zum Thema 
und konstatiert: ...,Das Volk als ,Souverän< 
bleibt trotz aller Staatsgewalt, die von ihm 
ausgehen soll, auf diesen Schauplätzen wirt­
schaftlicher Machtentfaltung ausgeschaltet 
und kann auch indirekt, über die Wahl seiner 
Repräsentamen J keinen Einfluß ausüben, weil 
in einer ungezügelten Markrwirtschaft weder 

Parteien noch Abgeordnete legal einzugreifen 
vermögen und eine nachträgliche Kontrolle 
sinnlos wäre. Die Enrwick1ung läuft also am 
Parlament vorbei, über den Bundestag hin­
weg.« (S. 18) Er forden gegen die »raffgierige 
Konsumgesellschaft., das .. Schnäppchen­
und Von:eilsdenken« und den .. rücksichtslo­
sen Ellenbogengebrauch« eine »Verpflich­
tung auf den Gemeinschaftsgeist« (S. 1I f). 
Solche Sätze und Begriffe erscheinen als Ele­
mente einer Denkart, als Ideale einer schein­
bar vergangenen Zeit, die im Einerlei der 
Sprache des Zeitgeistes (man denke an d.s 
Blair/Schröder-Papier) auneuchten: und der 
mögliche Vorwurf der »Innovateure«, »von 
gestern« zu sein, verfängt nicht, da die Ideale 
nicht eingelöst sind, sondern nur durch di.e 
Macht des Faktischen verdrängt oder besiegt 
wurden. Dem Report vorangestellt, zeigen sie 
eine Richtung oder eiD Programm auf, das 
dann leider nur unzureichend ausgefüllt 
wird. 1m Grundrechte-Report finden sich Be­
richte zur Situation von Jugendlichen ohne 
Arbeit und Ausbildung (Schert), zur Situa­
tion von Ohdachlosen (Lampe), zu unglei­
chen lebensverhältnissen in OSt und West 
(Klenner) und zur Entdemokratisierung 
oder Entpolitisierung poLitischer Entschei­
dungen durch Regierungshandeln von der 
Kultusministerkonferenz über den Europäi­
schen Rat bis zum Nato-Rat (Finckh). Aber 
sie lösen das von Bauer vorgezeichnete Pro­
gramm nicht ein, sondern lassen allenfaUs die 
Spitze des Eisberges erkennen. 
Trot?. oder gerade wegen dieser Kritik, die 
immer leicht zu formulieren ist und, das 
wurde zu Beginn eingeräumt, deren Umset­
zung notwendig mit der Lesbarkeit und Ka­
pazität eines GnlOdrechte-Reports in Kon­
flikt geraten würde, muß am Ende das Ver­
dienst des Reports hervorgehoben werden. Er 
macht im politischen und juristischen Dis­
kurs deutlich, daß Grundrechte in Deutsch­
land keineswegs als gesicherter Bestand des 
Zusammenlebens angesehen werden können. 
daß die Gefahr insbesondere darin liegt, daß 
sie "ganz legal < ausgehöhlt werden können. 
Unter der mit einer Hoffnung verbundenen 
Voraussetzung, daß der Grundrechte-Report 
auch in den nächsten Jahren fortgesetzt wird, 
kann er eine unsch3tzbare Funktion als Chro­
nik der Entwicklung des demokratischen 
Rechtsstaates in Deutschland erfüllen, die 
im Rückblick seine Höhen und Tiefen erken­
nen läßt. 

Andreas Fisahn 
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Bodo Plerothl Be171hard Schlink, Staatsrecht 
11 - Grundrechte, '4. Auflage, Heide/berg 
(C F. Mül/er) 1998, J12 Seilen, DM )6,-

Anläßlich seines Jubiläums ist das Grundge­
setz ausführlich von allen Seiten beleuchtet 

worden und wird es noch. Wie Verfassungs­

recht nach SO Jahren gelehn und vermittelt 

wird, ist jedoch bisher nicht Ge~ens[and der 
Diskussion ge'9.'esen. Hier soll es darum ge­
hen) einen Blick auf das wohl verbreitetste 

und anerkannteste Lehrbuch auf dem Gebiet 
des Verfassungsrechts zu werfen, das die 

Grundrechte behandelnde Buch von Bodo 
Pieroth und Bernhard Schlink. Einer der Au­
toren, Bernhard Schlink, ist nicht nur ein in 
Deutschland erfolgreicher Verfasser nichtju­

ristischer Literatur, was an sich bereits unge­
wöhnlich genug wäre, sondern auch einer der 

wenigen zeitgenössischen deutschen Auto­

ren, d.ie in den USA grollen Erfolg haben. 
Sein bekanntestes Buch ist wohl »Der Vorle­

ser«.1 In sei.ncr Eigenschaft als Romanautor 

hat er cs bis in die großen Talkshows des 
amerikanischen Fernsehens gebracht. Das 

sagt sicher nichts über die Qualität des hier 

zu besprechenden Lehrbuches, ist aber ohne 

Zweifel erwähnenswert. 

Der PierothiSchlink erschien in erster Auf­

lage '98), setzte sicb sofort durch und wurde 
in Besprechungen fast euphorisch empfangen . 
. Ich habe selten cin Anleitungsbuch gelesen, 
das so anschaulich geschrieben, klug aufge­
baut und pädagogisch überzeugend ist. oc 2 Die 

Rezensionen in einer Ausbildungszeitsch rift 

weisen unisono darauf hin, daß sich das Buch 

zwar in erster Linie an fortgeschrittene Stu­

denten wendet, es aber aufgrund der Klarheit 

von DarsteUung und Sprache auch für den 
Anfänger den Zugang zur komplizierten Ma­
terie eröffnet. l \"(/eiterhin gelobt werden die 

Aktualität und die didaktische Aufbereitung. 
Auch eine Schweizer Rezensentin zollt den 

Autoren .. höchste Bewunderung«, findet, daß 

das Buch »zu fesseln« vermag, und beneidet 

deutsche Studenten nur deshalb rucht vorbe­

haldos ob der ihnen mit dcm PierothiSchlink 
zur Verfügung stehenden L(tcratur, weil der 

Stoff umfangreich und kompliziert sei. Diese, 

1 Vgl. d.azu z. B. d.le R~.en.sion von ThoJmf Bl::r.nke, Kj 1996, 
391-395; Btrnhud SchJmk Ist ;l.u !Jerdern AUlor mehrerer 
Knmis. 

1 BeLhge,OVB!. 1987. lOH zu.r ewen Aufhgt::; :lhnbchtJ; 
Lob von Arndt, NjW '9S7. 1808; nuchlcrncr, l bcr cben­
hIli uncin,CJc:hnnkl POSLlIV Hcnneke, jur:\ 198 8. 167, 
belde l.u.r zwem:n Aufb.gc. 

j Hc_nnckr, JUt.1 1988, 167;"Scbcrzbcrg,jur.l 1993, ~24; Hor­
Her, Jura '997, 113· 

für lehrbuch autoren widrigen Umstände, 

führen natürlicb dazu, daß sie den Verfassern 
des gelungenen Werkes . besonders dankbar« 
ist für die geleistete Arbeit.' Die endgültige 
Seligsprechung erfährt das Lehrbucb aber 
durch den Rezensenten. der nicht nur die 

Studenten auffordert, ja fast verpflichtet, es 
zu verwenden, sondern darüber hinaus auch 

die Lehrenden anhält, durch die Lektüre 
»nicht nur didaktische Einsichten zu gew1n­
nen.(I;5 Folgerichtig ist das Buch) welches fast 

schon den Status eines Werkes besitzt, zum 

feststehenden Teil der Jurisrenausbildu.ng ge­
worden. Es gibt wahrscheinlich nur wenige 
Professoren, die das Buch nicht wärmstens 

empfehlen' und kaum Studenten, die sich 
nicht vom PierorhlSchlink die Grundrechte 
haben erklären lassen. Er ist inzwischen in 
14. Auflage erschienen, und, wenn der bishe­
rige Rhythmus jährlicher Überarbcitung bei­
behalten wi.rd, dann ist zur Zeit die Überar­

beitung im Gang und die nächste Auflage 
wird zu BegUm des Wintersemesters in den 

Regalen der wissenschafrIichen Buchhand­

lungen aller Universitätsstädte stehen. 

Was macht das Buch nun so erfolgreich? Si­
cherlich die juristische Qualität, aber, mit Ver­
laub, ein juristisch gutes Lehrbuch von zwei 

Professoren der Rechte ist vielleicht nicht 

unbedingt eine Selbsrverstindlichkeit, eine 
große Überraschung kann es aber auch nicht 
sein. Auch die Orientierung an kurzen Fällen 
zu jedem Grundrecht, die dann am Ende jedes 
Abschnitts gelöst werden, ist ohne Zweifel 
ein Grund für deo Erfolg, aber dieses Kon­
zept w ird in der Schwerpunkte-Relhe, deren 

Tcil der Pieroth/Schlink ist, durchgehend, 
aber eben mit unterschiedlichem Erfolg ver­
wendet. 

Zum Erfolg wesentlich beigetragen haben si­
cher Pragmilt.ismus und Konsequenz, woraus 

insbesonderc die große Nutzerfreundlichkeit 

resultiert. Die Konsequenz kommt in zwei­

erlei Hinsicht zum Au.sdruck. Zum einen 

folgt die Darstellung der einzelnen Grund­
rechte durchgängig der inzwischen fast all­
gemein akzeptierten Dreischrittpriifung für 

Grundrechtsverstöße (Betroffenheit des 
Schutzbereichs - Eingriff - verfassungsrecht­
liche Rechtfertigung des Eingriffs). Für Stu­
dentin_nen und Studenten hat das den un­

schätzbaren Vorteil, daß Wissen nicht völlig 

abstrakt vermittelt wird, sondern an der für 

4 Webc! t-Dwl~r, AQR I.,. (1989). 491 f. 
r BClhgc, DV81. 1987, 10 34· 
6 ProfcS50rmnen gIb I es Insgesarrlt nur wenige. 
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den Aufbau einer Fallösung relevanten Stelle. 
Inhal.tliche Konsequenz zeigt sich zum Bei­
spiel bei dem Bestehen darauf, daß jedem 
Grundrecht sowohl eine positive als auch 
eine negative Freiheit zu entnehmen ist, daß 

also zu einer grundrechrlich verbü.rgten Frei­
heit immer auch gehör~ diese Freiheit nicht 
zu nutzen.7 Erkennbar ist im ganzen Buch 

zudem das Bemühen, den Text des Grund­
gesetzes nicht aus den Augen zu verlieren und 

nicht mit unbestimmten und konrurenlosen 

Begriffen zu operieren. Dies wird beispiels M 

weise im Abschnitt über die Menschenwürde 
deutlich, wo die Versuche des Bundesverfas­
sungsgerichts, die Objektformel-der Mensch 
dürfe nicht zum bloßen Objekt des Staates 
gemacht werden - als nicht hinreichend be­
stimmt kritisiert wird.8 Die Autoren verwer­
fen die Idee einer allgemeinen Definition der 
Menschenwürdeverletzung und versuchen, 

eine KODkrerisierung durch d.ie Identifizie­
rung verschiedener Bereiche. in denen Verlet­
zu.ngen auftreten, zu crreichen.9 Zudem wird 
deurlich auf den mißbräuchlichen, extensiven 
Umgang mit der Behauptung einer Men­
schenwürdeverletzung hingewiesen. wenn 
bereits bei Petitessen, z. B. Geldbußen im 
Ordnungswidrigkeitsverfahren, auf die Men­
schenwürde zurückgegriJfen wird. 'o Auch in 
grundlegenden Fragen überwiegt Zurückhal­
tung, es wcrden keine Extrempositionen ver· 
treten. So wird z. B. die Entwicklung vom 
liberalen zum sozialen Rechtsstaat dargesteHt 
- es geht eben nicht mehr nur um die Abwehr 
von Frejheitseingriffen, sondern auch um dic 
Herstellung der Bedingungen der Freiheit. 
Betont wird aber, daß mit allen neuen Ent­
wicklungen das liberale Grundrechtsver­
ständnis nicht abgetan ist11 und die klassi ­
schen Auslegungsregeln nach wie vor von 
erheblicher Bedeutung sind." Umgesetzt 
wird dies bei der Diskussion von Schutz­
pflichten des Staates, wo, durch die Rückbin­

dung an die klassische EingriJfsabwehrfunk­
tlon der Grundrechte, versucht wird. dem 
Schutzpflichtkonzept Konturen zu geben. 
Staatlicher Schutz, ist demnach nur dann not­
wendig, wenn an der Grundrcchtsvcrlctzung 
ansetzender Schutz zu spät und ineffektiv 
wäre. I) 

7 Am deutlh.:h$ten entgegeo Jer herrschenden Meinung 
bezgl. der Frclhci( der Person, Rn. 414 . 

8 Rn. )60. 
9 Rn. y;: 1. 

10 Rn. )6) 

11 Rn..8~-8 7 

11 Rn.S. 
r) Rn. 91 . 

Schnörkellos und pragmatisch ist das Buch, 
weil es sich tatsächüch an das hält, was der oft 
in Vorwörtern beschworene. aber nicht ganz 
so oft verwirklichte Zweck eines Buches für 
Studenten ist: die Vermittlung des ootwendi­
gen Wissens, nicht mehr, aber auch nicht we­
niger. Da Studenten darauf angewiesen sind, 
den »Mainstream <.( eines Faches zu beherr­
schen, dies aber bei der FüHe des Examens­
stoffes insgesamt für die Mehrheit auch 

gleichzeitig das Maximum des Erreichbaren 
oder zumindest Gewünschten ist, fühn cin 
solches Ziel notwendig zu Beschränkungen. 
Das geschieht durch die, im Klappentext er­
wäh.nte, weit.gehende Orientierung an der 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsge­
richts. Diese Orientierung hat aber keine un­
kritische Wiedergabe der Entscheidungen zur 
Folge. Nicht nur sind die Verweise auf ab­
weichende Meinungen zahlreich, viel wichti­
ger noch is~ daß das Gericht in der Darstel­
lung nie wie ein Orakel wirkt, dessen unend­
lich weisem Ratschluß gefolgt werden müsse. 
Die »Mainstrcam-Orientienmg(( des Bucbes 
ist denn auch einer der wenigen Kritikpunkte. 
die geäußert werden1 da dem »an diskursivem 
Lernen interessierten fongescru-ittenen Stu­
demen .. die Darstellung nicht immer genügen 
würde" Richtig ist, daß die Autoren eher 
zurückhaltend mir Wertungen sind und ei.n~ 

zeIne Probleme nicht ausführlich dargestellt 
werden. Es wird aber verkannt, welche Greo­
zen sieb ergeben, wenn nicht nur der A.n­
spruch besteht, ein Buch für Studenten zu 
schreiben, sondern dieser Anspruch auch ein­
gelöst wird. Es ist vielmehr positiv hervor­
zuheben, wie gut und auf welch hohem Ni­

veau es den Autoren gelin~ den Stoff in 
diesem Rahmen zu vermitteln. Probleme 
und Widersprüch~ehkeiten in der Rechtspre­
chung des Bundesverfassungsgerichts" und 
bei der Eorwick1uog von inzwlschen aner· 
kannten Mechanismen durch das Gericht16 

werden aufgezeigt. Dort, wo es nötig ist, wer­
den die Studenten auch nicht durch die Pro­
bleme verwischende Vereinfachungen ge­
schont, wie der anspruchsvollc Teil über die 
allgemeinen Grundrechtslehren zeigt. Prag-

14 Scherzberg, Jura 199), 1.24. 
15 BClsplelc -"Ind: Knl:lk .ln der ObJeklfonnc-l 7.ur BCJum· 

mung Clnl:S Meruc.h~nwurdcvcr.stoßes. Rn. }60 f.; WIder· 
spruchhchkelt bC7.l.lglic:h dcr Bcgrundung der J%-Kl.tu· 
sei ruf Bundc.m.gs- und Europ:lwahl, Rn . .. 6", EnrwiCk· 
lung :zur SuperrcvlsiönSl nstl.m. durch NUI.~un~ dC:J 

GIClch.hC1ugebots :lls GerccntlgkellSkontrollc: gq;C:l1ubc:r 
den F2chgerichten, Rn. 4951. 

16 So etwa die: kntiscnc Darstcllung dc~ Ent"WlckJun{j der 
sogcn:truHen neuen Formel zu Art.} I GG. Rn. 444 . 
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matik ohne Verzicht auf die Problematisie­
rung von Fragen, die den Amoren kritikwür­
dig erscheinen, wird deutlich, wenn es um die 

Kollision von Grundrechten und die Ein­
schränkbarkeic der Grundrechte durch koUi­
dierendes Verfassungsrecht geht. Hierzu wird 
im allgemeinen Teil zwar eine von herrschen­
der Lehre und Rechtsprechung abweichende 
Ansicht vertreten, im Anschluß aber aus­
drücklich darauf verzichtet, dies auch für je­
des Grundrecht im einzelnen zu diskutieren. 
Statrdessen orient iert sich die Darstellung 
dort an den gängigen Ansichten. 17 Hervor­
zuheben ist in diesem Zusammenhang auch, 
daß sich der Umfang des Buches kaum ver­
änden har, obwohl seit der I. Auflage im Jah­
re [985 allein die amtliche Entscheidungs­
sammlung des Bundesverfassungsgerichts 
um faSl Ja Bände gewachsen ist und die Li­

teratur ebenfaUs in erheblichem Umfang zu­
genommen hat. ls 

Der geneigte Leser mag sich langsam und der 
weniger geneigte schon länger fragen. wann 
nun endlich die Kritik kommt, nicht nur weil 
diese Zeitschrift das Wort im Titel führt, son­
dern auch weil ein reines Loblied nur be­
grenzt zu fesseln vermag. l ? Unabhängig VOn 

dem Wunsch des Autors, solche (vermeintli­
ehen?) Lesebedürfnisse zu berücksichtigen, 
ist in einigen Pun,kten Kritik tatsächlich an­
gebracht. Also: Die grundsätzLich lobens­
werte Zurückhaltung wird von den Autoren 

ein wenig übertrieben, wenn die Kollision der 
verschiedenen Rechte bei einem im Klassen­
zimmer hängenden Kruzifix folgendermaßen 
.)gelöst« wird: »Diese Kollision läßt keinen 
Beteiligten ungeschoren, sie verlangt und 

rechtfertigt bei allen Beteiligten Bescbrän­
kungen. Das Ergebnis muß iS praktischer 
Konkordanz die verschiedenen betroffenen 
GrundrechLSpositionen miteinander ausglei­
chen.«20 Das ist schwer zu besrreiten, läßt 

aber die eigentlich zu beantwortende Frage 
- bleibt das Kruzifix hängen, obwohl sich 
Schüler dagegen wehren? - unbeantwortet. 

Diese Zurückhaltung bei hochgradig umstrit­
tenen Themen iSl kein Einzelfall. Vielfach 
werden diese Konflikte zwar gelungen darge-

17 R..n.jj6. 
18 BClSplel swclse Sind ruc lO%.wilc ncn 9 B~ndc des Haml­

buchs des SlaatSrtcnts seit d'·m Er )chCln~n der ersten 
AuOagc herausgekommen, ebenso WII~ J /leu<.! Grundgc­
SCl7.1wrnmCnl2fc. 

19 NICht ohne Grund ISt C!W.l die Bucn:nag:lbe der ge sa m­
meltell Verri sS<! eines Großknoke:rs wie M',fCC] R{'icn­
Ramcki wcsentltch rucker als die der gcs,un;w;\!{'n posi­
twen Besprechungen. 

10 Rn_ S41 . 

stellt, aber die Beantworrung der entschei­
denden Fragen unterbleibt. So zum Beispiel 
bei der Frage. ob der nasciturus Grundrechts­
träger sein kann'l oder bezüglich der Zuläs­
sigkeit von Frauen bevorzugenden Quoten­
regelungen." An anderen Stellen wird die 

Kritik erwas deutlicher gemacht, beispiels­
wejse im Hinblick auf das erste Abtreibungs­
urteil ," bleibt aber dennoch sehr verhalten. 
Das bedeutet nicht, daß die AutOren generell 
keine Stellung beziehen; im Gegenteil, sie tun 

es in vielen FälJen. Ein Fußballreporter würde 
aber sagen, :>osie scheuen sich hin und wieder, 
dahin zu gehen, wo es weh lU(ft. 

Ein zwei rer und gewichtigerer Kritikpunkt 
richtet sich gegen das Ergebnis des Versuchs, 
das Kriterium der Verhältnismäßigkeit im en­

geren Sinne oder Angemessenheit konkreter 
zu fassen. Als Teil der Verhältnismäßigkeit ist 
dies einer der Schlüsselbegriffe des Öffentli­
chen Rechts. Herrschender Lehre und Bun­
desverfassungsgericht wi.rd zunächst zu 
Recht entgegengehalten, daß sie bei diesem 
Kriterium ein eigenständiges Gewichten und 
Abwägen der jeweils bet.roffenen Güter und 
Interessen verlangen. was rationaler und ver­
bindlicher Maßstäbe entbehrt." Zur Vermei­
dung derartiger Probleme wird sodann vor 

allem auf das Kriterium der Norwendigkeit 
als wesendicher Teil der Angemessenheit ver­

wiesen. Danach muß »von mehreren, glei­

chermaßen geeigneten Eingriffen der gering­
ste, der schonends[e gewählt..: werden.2S 

Schwierigkeiten ergeben sich, weil bereits in 
der vorgelagerten Prüfung der Erforderlich­

keit gefragt wird , ob der Zweck "nicht durch 
ein gleich wirksames, aber weniger belas[en­
des Mittel erreichbar. sei." Offen lassen die 
Au[Oren dabei, worin der Umerschied zwi­
schen den beiden Anforderungen besteht. 
Dies ist insbesondere deshalb problematisch, 
weil in der Erforderlichkeit richtigerw'eise 
Wen auf die Einschä[zungsprärogative des 

Gesetzgebers gelegt wird, um gesetzgeberi­
schen Spielraum zu erhalten.27 Diese Be­

schränkung richterlicher Überprüfungs­
macht wird aiierdings bei der Norwendig­
keitsprüfung im Rahmen der Angemessenheit 
nicht mehr erwähnt. Wenn die Einscbrän­

kung auch für die Norwendigkeit gilt, dann 
ist fragIleh, wo der Unterschied zwischen 

11 Rn tu. 

11 Rn 451. 
IJ Rn . 409 
24 Rn. 19). 
15 Rn. 196. 
16 Rn 18S . 
17 Rn.187 · 
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beiden Prüfungen liegen soll. Sollte die Ein­
schränkung für die Notwendigkeit nicht geI­
ten, verliert sie im Ergebnis ihren Effekt, da 
der in der E rforderlichkeit gewährte Spiel­

raum in der Notwendigkeit als Teil der An­
gemessenheit wieder rückgängig gemacht 

wird . Diese Unklarheiten sind vor allem 
deswegen bcdauerI<ch, weil die Kritik an 

herrschender Lehre lind Recbtsprechung 
hinsichtlich ihres Umgangs mit der Abwä­

gung in der Verhältnismäßigkeit berechtigt 

1St. 

Zusammenfassend bleibt jedoch trotz aller 

Kritik festzuhalten, daß es am Konzept und 
vor allem seiner Durchführung insgesanu viel 
zu loben gibt. Was das Buch letztendlic h von 

vielen anderen abhebt, ist, daß die Autoren 

»Mainstream at its best« bieten, das heißt 

Mainstream auf inhaltlich hohem Niveau) 
ohne den Nimbus der unbedingten Richtig­

keit. Und es ist ein uneitles Buch, in dem die 
Versprechen des Kl appen"",es - Buch für 
Srudenten - eingelöst werden anst3 U Stecken­
pferde zu reiten oder Liebüngsthemen aus­

Zllwalzen. D er PierothJSch.link ist völlig zu 
Recht das führende Lehrbuch w den Grund­
rechten. Aber, bei :Illern Lob, zum Vorlesen ist 
er nicht geeignet. 

Alexander Hanebeek 

Karl-Jurgen Bieback, Die mittelbare DISkri­
minierung wegen des Gesehleeh,,: Ihre 
Grundlagen im Recht der EU und .hre Aus­
wirhmgen auf das Sozialrecht der Mitglied­
staaten, Baden-Baden 1997, Nomos Verlag, 
251 S., DM 76. 

Bekanntlich fand der Rechtsbegriff der mit­
telbaren Diskriminierung Eingang in das 
deutsche Recht über das Europarecht. Ob­

wohl der RechtsbegriH, dessen Systematik 
vor allem vom Europäischen Gerichtshof ent­
wickelt W"Urde. nicht nur im Rahmen des Ver­
bots der Geschlechtsdiskriminierung Rechts­

wirkungen entfaltet, ist dies zum Hauptan­

wendungsbereich des Verbots der mittelbaren 

Diskriminierung geworden. 1n der BRD ist 

die rechdiche Diskussion über dieses Rechts­

inst iruc l weniger entwickelt als etwa in den 

USA oder im Vereinigten Königreich, aus 

deren Rechtsordnungen das Konzept stammt. 

I Grur\dltgend dnu Fuchsloc:h, Das Vcrbot der nlittd baren 
Geschlll!c.hu:d,ßtrl mJßJcrung, 199h und WlI$km:hcn, Mil­
tclbuc Duknmlrucrung von Fr;tut n Im Erwerb5lcbcn, 
199~ 

Die Umsetzung in der BRD hat ihren Aus­

ga ngspunkt im Arbeitsrecht gehabt und im 
Sozialrecht noch keine vollständige Wirkung 
ennaltet; der größte )Rücks~nd( ist in der 

verfassungsrechclic hen Diskussion zu ver­

zeichnen: so ist die dogmatische Konstruk­

tion eines verfassungsrechtlichen Verbots der 

mittelbaren Diskriminierung bisher nur von 

wenigen Autor/ innen diskutiert worden.2 

Das Buch von Bieback ist ein wichtiger Bei­

trag zur Vertiefung und Systemansierung der 

Diskussion dieses Rechtsbegriffs und seiner 

Umsetzung im Sozialrecht der Mitgliedstaa­

ten der EU. Bieback untersucht die Frage­
.<tellung, inwieweit das Sozi.lrecht der Mit­
gliedstaaten gegen das Verbot der mittelbaren 
Diskriminierung wegen des Geschlechts ve r­

stÖßtl in mehreren Scnritten. Zu.nächst wird 

die Entwicklung des RechtSbegri.ffs im Ge­

meinschaftsrecht und in der Rechtsprechung 

des EuGH nachgezeichnet (Kapitel 2); dabei 
setzt cr sich auch mit der noch strinigen ver­

fassungsrechtlichen Dogmat.ik und der Ein­
ordnung des Konzepts in die Struktur der 

Gleichheitssä"e auseinander (5.34-5 I). 
Hier wird auch die Diskussion über die 

vom EuGH bisher nur vage benannten Krite­

rien zur Bestimmung der lungleichcn Beu-of­

fenheit( eines Geschlechts fortgeführt, die in 

der Literarur bereits zu Kontroversen geführt 

hane. Bieback plädiert für einen )nicht dis­

kriminierenden Bezug' punkt<, um der Gefahr 
z.u entgehen, dominante Strukturen als Ver· 

gleichsmaßstab zu wählen,' und erläutert 
mögliche Verfahren näher in den Abschnitten 
über die Methoden der Bildung von Ver­

gleichsgruppen und Bezugsgrößen (5.83 H.). 
A.nschließend untersucht er in den Kapiteln 3 
bis 6 die Umsel1.ung des Verbots m.ittelbarer 

Diskriminierung der Richtlinie (EWG) 79/7 
im Sozialrecht der Mitgliedstaaten der EU 
(ohne Schweden, Finnland und Österreich; 

Stand überwiegend '996, z. T. bis 1997 nach­
gc[ragcn)"'. Dieser Teil des BudlCS ist außer-

1 Fru:JuJr.Jch (Fn_ I); EbJl:n, RdA '99}, 11. 

J .. Man du ! dIe BttTOfft1\hcl! und den Gr:ld der BctrQ(-fcn­
hc:t ßl t"ht :anh1J1d von Durchlchnnu werlcn odu Lchenj~ 
"erh.Olh n l~Jcn fCSlsullen, dIr: deutlich von elncm Ge-­
schlecht Jommlcrt werden und dIe wc bcsondt'fc l ebens-
5IIu~ uon des ~ndcrcn (;c:lchlC::l:hu ,,1$ -nypiKb. 
lusgrcn~tn Deshalb du f eme Arben und ihre lkruch(ei~ 
ligung meht 11s '&t:rIngru5'i;' gdtrn, nur wCll $1(' IcmtSSCII 

o1om Durchschnm . l1er Vollzellbcschafugtcn cc.nngfuß!j; 
1St , w,ilin nd .~ IC ,emessell an weiblichen Arbcusmuslcm 
C .. • ) cr!'cbllch 111 - (B .cback, S. 40) . 

. j Eine engh~dup rJ.C bl gc Unlc-uuchung der EG-Rlchtltnic 
79/7 ubc!r Glcl!::hbch.lJlulung In de n Systemen der SOZIalen 
Sicherung Utld Ihre Umu l'tu,ng in vic,r Mugllcc.lsl:indcrn 
( Icdcrl:andc, Irland, BdglCf1 und Veremigtes Konigreich} 
hai Qnrab 1996 ... orgdr~r (S(')(IIII; Ihe Benefil. Womcn. 
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ordenrlich material reich und mit großer Sach­
kenntnis der nationalen Sozialrechtsordnun­
gen geschrieben (unter Verwendung von Be­
richten nationaler Sozialrechtsexperr/innen), 
so daß sich die Lektüre auch gut als pro­
blemorienriene Ein.führung in einen Sozial­
rechtsvergleich eignet. bei dem Maßnahmen 
der Mitgliedsländer am Gemeinschaftsrecht 
gemessen werden. Die dl.:taillierte Diskussion 
zeigt, daß die mittelbare Diskriminierung we­
gen des Geschlechts die Sozialleistungssy­
sterne in vielfältiger Weise geprägt hat: unter­
sucht werden »diskriminierungsverdächrigec 
Regelungen für prekäre und atypische Ar­
beitsverhältnisse im Sozialrechr, quantitative 
Zugangsschranken zu Sozialversicherungslei. 
srungen ()Schwellenwerte< der Sozialversi­
cherungspflicht wie Mindesrwochenstunden 
oder Verdienstgrenzen), qualitative Zuga.ngs­
schranken (Ausschluß von bestimmten Ar­
beitnehmer/innengruppen), Beschäftigungs­

zeiten als Leistungsvorallssetzungen und 
Modi der Leistungsberechnung. Im S. Kapitel 
sind mittelbare Diskriminierungen bei fami­
I.ienbezogcnen Leistungen und Leistungsvor­
aussetzungen Gegenstand der Untersuchung. 
Zwar n.iromt die Richtlinie (EWG) 79/7 aus­
drücklich alle eigenst.ändigen Familien­
leistungen (etwa das Kindergeld) vom An­
.. vendungsbereich aus, aber die in Art. 7 der 
Richtlinie erwähnten familienbezogenen Lei­
srungcn der Sozialversjcherungssysteme (Zu­
schläge zu den kurzfristigen Leistungen der 
gesetzlichen Hauptsysteme für Arbeitneh­
mer/innen) fallen grundsätzlich in den An­
wendungsbereich mit Ausnahme von Hin­
terbliebenenleistungen und bestimmter, be­
sonders erwähnter FamilienzuschJäge. Die 
Einbeziehung gewisser, nicht i.n den Aowen­
dungsbereich fallenden F"rniltenleistungen in 
die Untersuchung (Sozialhilfe, Familienlei­
stungen, Hinterbliebenenleismngen) recht­
fertigt Bieback mit dem Argument, daß das 
Konzept der mittelbaren Diskriminierung 
zunehmend auch in die nationalen Reclllssy­
sterne der Mitgliedstaaten integriert werd e 
und dann olme Einschränkung gelte. In der 
Analyse wird das (oft vernachlässigte) Pro­

blem der Ambivalenz familienbezogener Zu­
schläge und abgeleiteten Leistungen für f a­
milienangehörige deutlich, die zwar den Un­
terhaltsberechtigten (Kindern und meist 
[Ehe-1Frauen) mit zugute kommen, aber in 
ihrer rechtlichen Konstrukr.ion und sozialpo-

Social SecurilY and FlRilnc.Il.l rndt'pendc:nce: In EC Sex 
Equllity llW, Aldt:r.JhQc Lhnmouth 1996} 

licischen Begründung MäJmer als )Haupter­
nährerc, ,Einverdienel'< oder )Ha.ushalcsvor­
stand( bevorzugen. 
Der Europäische Gerichtshof ha.tte bereits in 
einigen Fällen darüber zu urteilen, ob Zu­
schläge als mittelbare Diskriminicmng gegen 

die Richtlinie 79/7 verstoßen' und entschied 
im Ergebnis, daß in diesen Fällen die Zu­
schläge zwar Mäoner stärker begünstigten. 
aber sachlich gerechtfertigt seien, d;\ sie dem 
Ziel der Existenz.sicherung dienten. Bei der 
Ausgestaltung wurde den Mitgliedsländern 

ein weiter Ermessensspielraum gewährt 
(etwa in den Rechtssachen Nohe sowie Meg­

ner und Scheffel). An einer zu generellen 
Rechtfertigung von Zuschlägen für Unter­
haltsberechtigtt: setzt Biebacks Kritik der 
EuGH-Rechtsprechung als zu undifferen­
ziert an (S. z08 ff). Er betOnt die Notwendig­
keit der genaueren Überprüfung der Kriterien 
im Hinblick auf den Leistungszweck der 
Mindestsicherung und der strikteren An­
wendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips. 
Nach einer prä.zist:11 und grülldlichen Diskus­
sion der Kriterien 7.ur sachlichen Rechderri­
gung hält er im Ergebnis die Zuschläge in 
zahlreichen Ländern für nicht legjrimierbar 
und mittelbar diskriminierend im Sinne der 
RL 79/7 . Die Analyse umfaßt auch einige 
verdeckte Formen von Zuschlägen im Sozial­
recht der BRD und die Diskrepanzen in der 
Leistungshähe (S. ZIO), die durch Bezug auf 
Nettolohnemgelt und Steuerklassen indirekt 
an der Familiensituarion anknüpfen. Hier 
werden wichtige Rechtsprobleme angespro­
chen, die in der Diskussion über mögliche 
mittelbare Diskriminierungen im Sozialrecht 
der Mitgliedstaaten durch die Einkommens­
anrechnung von Panner/ innen auf die Lei­
stungshöhe von SoziaUeistungen noch ver­
tieft werden, denn erneut stellt sich das 
Problem mögücher rollenfestschreibender 

Wirkungen von Sozialleistungen. die auf die 
Familiensituatton Bezug nehmen. Rechtspo­
!itisch hält Bieback direkte und indirekte Fa­
milienzuschläge im Rahmen von Sozialversi­
cheruJ1gsleistungen für problematisch (anders 

als bedarfsbezogene Zuschläge in Sozialhilfe­
systemen, in denen es jedoch auch sinnvoU 
erscheim, den Bedürftigen selbst individuelle 

Ansprüche einzuräumen). 1n den letzten bei­
den Kapiteln werden Diskriminierungen im 
Verwalmngsvollzug behandelt (Kap. 6) und 

1 R$ jol8S (iculJOg) SJg. 1987.1."97. Rs C-u6/!/1 (Molen­
broek) Slg. 1991.,I-S94l; Rs 119189 (Kommlulon/Belglen) 
Slg 1991,1 -l.J.05 
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mögliche Ansät.ze einer Effektivierung des 

Verbots der Diskriminierung wegen des Ge­
schlechrs im Sozial recht (Kap. 7) diskutiert. 

Die Bedeutung von Biebacks Arbeit zur Dek­
kung eines Nachholbedarfs in der juristischen 

Diskussion der GeschJechtsdiskriminierung 
und sei_ne Qualitäten als rechtssysrematische 

und rechrspolitische Darstellung wurden be­

reits von anderen Rezensenten betont (lgl, 
VSSR S-78f.; Eichenhofer, SGh 1998, 
S. 191). Hier sei noch hingewiesen auf Erklä­

rungen und Hypothesen Biebacks, die für das 
Europarecht insgesamt von Interesse sind. 

Warum hat der EuGH in der bisherigen 

Rechtsprechung verhältnismäßig geringe An­
forderungen an die Feststellung der überwie­

genden BerroUenhcit eines Geschlechts und 
die objektive Rechtfertigung mittelbarer Dis­

kriminierungen im Sozialrecht gestellt? Bie­
back erklärt die von ihm nachgezeichneten 

Mängel auch mit der eingeschränkten Kom­
petenz der EG im Bereich des Sozialrechts 
sowie mit der eingeschränkten Prufungskom­

petenz des EuGH im Verhahnis zu den Mit­
gliedsstaaten (»Gemengelage von sachlichen 
Problemen des Konzept .. und den Res(rjktlo~ 

nen des Gemeinschaftsrechts«, S. 102). Bje~ 

back vermutc[., daß cin nationales Gericht 
bei der Abwägung dem eigenen Sozialrecht 

UI.rich Meyerholt 

einen weniger großen Spielraum bt·imessen 

dürfte, wenn es das Verbot der mirrelbaren 
Diskrimi nierung wegen des Geschlechts als 
Grundsatz des nationalen (Verfassungs-) 

Rechts anwenden würde (5.17)' Er nimmt an, 
daß eine durchschlagend ere Wirkungskralt 

des Disk riminiertlngsverbors gegenüber ge­

wachsenen Strukturen der sozialen Sicherheit 

'>ohne die Fesseln der begrenzten Kompeten­
zen der EU(1 nur dann zu erreichen sei, wenn 

das Verbot der mittelbaren Diskriminierung 
wegen des Geschlechrs fester Bestandteil des 

nationalen Verfassungsrechts geworden ist 
})und von ihm aus das nationale S01.ial rechts­

system jeweils im Kontex( der Verfassungs­

tradition und der Sozialpolitik überprüft 
wird. (5. 164). Es mag zwar bezwe ifelt wer­

den, ob die genannre Hypothese für die an­
deren Länder GeltWlg beanspruchen kann, in 
denen - ,nders als in der BRD - eine Über­

prüfung einfachen Rechrs an der Verfassung 
nicht oder nur eingeschränkt mögLich ist. Für 
die BRD folgt daraus die bereits eingangs er­

wähnre Notwendigkeit, das Rechtskonzept 
der mittelbaren Diskriminierung auch verfas­

sungsrechrlich stärker zu verankern, wozu die 
Arbeir Biebacks wichtige Aruegungen biete" 

Kirsten Scheiwe 

Umweltverträglichkeitsprüfung 
und nationales Zulassungsrecht 
Die Umweltverträglichkeitsprüfung soll frühzeitig Umweltbelastungen bei 
bestimmten Vorhaben aufzeigen, ist aber seit ihrer Einführung in der 
Bundesrepublik umstriuen. Nicht zuletzt die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs sorgt für laufenden Nachbesserungsbedarf und 
setzt so Maßstäbe auch für das Verhältnis zwischen nationalem und euro-
päischem Recht. 
Der Verfasser zeigt umfassend die dabei auftretenden Inregrationsprobleme 
auf. Hierzu befaßt er sich zunächst mit der Genese der Zielsetzung des 
Gesetzes über die Um we I tverträg I ich keits prüfu n/Z, um danach seine 
Regelungen zur Integration in FachgcsetLe zu analysieren. Ansätze für eine 
Verbesserung der Umweltverträglichkeitsprüfung runden das Werk ab. 

1999,2085. , brosch., 64,- DM, 467,- öS, 58,- sF/; ISBN 3-7890-6031-3 
(Oldenburger Forum der Rechtswissenschaften, Bd. I) 

0 NOMOS Verlagsgesellschaft 
76520 Baden-Baden 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1999-3-481 - Generiert durch IP 216.73.217.73, am 15.06.2026, 00:44:30. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1999-3-481

